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In einem Artikel in der Heimlichen Juristenzeitung vom 27. 2. 2012 äußert sich
Dominik H. Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zum Umfang der
Schattenwirtschaft in Griechenland. Sie soll in den PIGS Staaten mit 19 bis 25 %
doppelt so hoch liegen wie in den angelsächsischen Ländern. Eine Quelle wird nicht
angegeben.
Definition und Ermittlung der Schattenwirtschaft sind notorisch ungenau. Das
OECD-Handbuch »Measuring the Non-Observed Economy« (2002) unterscheidet
vier Formen der Schattenwirtschaft:
(1) Underground Economy. Sie umfasst alle an sich rechtlich erlaubten
wirtschaftlichen Betätigungen, die vor den Behörden verborgen werden, um Steuern
und Abgaben zu sparen, um rechtliche Standards für die Bezahlung von
Arbeitnehmern, Arbeitszeitregelungen sowie Sicherheit- und
Gesundheitsvorkehrungen zu vermeiden. Der wichtigste Einzelposten ist wohl die
gewöhnlich so genannte Schwarzarbeit.
(2) Illegal Production: Hierher zählen vor allem strafbare Formen der Prostitution
und die Produktion von und der Handel mit kriminalisierten Drogen, ferner die
marktorientierte organisierte Kriminalität. Auf diesen Bereich bezieht sich das Paper
von Frank Wehinger, Illegale Märkte, auf das ich am 1. 11. 2011 hingewiesen habe.
(3) Informal Sector: Zur Schattenwirtschaft gehört ferner der so genannte informelle
Sektor. Er umfasst die marktorientierten wirtschaftlichen Tätigkeiten, die sich
staatlichen Regelungs- und Abgabenansprüchen entziehen. Viele Beispiele dafür
gibt es in Deutschland nicht. Zu denken ist wohl in erster Linie an den
Wohltätigkeitsbereich, etwa die »Tafeln«, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben,
oder an den Verkauf selbstgemachter Marmelade auf dem Weihnachtsbazar.
(4) Household production for own final use: Zur Schattenwirtschaft im weiteren
Sinne gehört schließlich die Subsistenzwirtschaft. Sie umfasst alle wirtschaftlichen
Tätigkeiten für den Eigenkonsum, also insbesondere die Betätigung in Haus und
Garten. Dieser Bereich ist weitgehend rechtsfrei. Es scheint so, dass dieser Bereich
eine Tendenz zur Schrumpfung aufweist.
Bei den angebotenen Schätzungen weiß man nicht immer so genau, welchen
Bereich sie einschließen. Außerdem färbt die eindeutige Verurteilung der illegalen
Märkte auf die nicht ganz so eindeutig negativ besetzte Schattenwirtschaft ab.
Als Schattenwirtschaft im engeren Sinne interessiert die underground economy. Nur
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im Hinblick auf diesen Sektor stellt sich ernsthaft die Frage, ob die
Schattenwirtschaft bei der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes
positiv berücksichtigt werden soll. Sie wird durchgehend negativ beantwortet, aber
so ganz selbstverständlich ist das nicht. Dazu müsste man schon genaueres über
Charakter und Umfang der Schattenwirtschaft wissen. Die zweite Frage ist, ob die
Schattenwirtschaft die offizielle stört oder ob sie ihr sogar hilft. Auch hier ist die
Antwort nicht selbstverständlich.
Der Umsatz der Schattenwirtschaft in Deutschland betrug nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums im Jahre 2004 356 Milliarden EUR und lag damit bei 16,4
% des Bruttosozialprodukts. Enste nannte in einem Fernsehinterview aus dem Jahre
2009 für Schwarzarbeit im engeren Sinne einen Betrag von 150 Milliarden Euro. Es
besteht ein gewisser Verdacht, dass der Umfang der Schattenwirtschaft von
Wirtschaft und Politik systematisch überschätzt wird, um eine verstärkte
Regulierung und Kontrolle zu rechtfertigen.
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